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RS OGH 1988/7/13 9ObA140/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1988

Norm

ABGB §837 D

HbG §11

HbG §18

HbG §22

WEG §17

ZPO §235 Abs5 B1

Rechtssatz

Legt der Hausverwalter anläßlich der Aufkündigung des Hausbesorgerdienstverhältnisses o;en, daß er nur als

Verwalter einer Eigentumswohnungsanlage auftritt, dann ist auch nach Zustellung der Aufkündigung die

Richtigstellung der Parteienbezeichnung auf die Wohnungseigentümer zulässig.
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